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Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem 
Magazin.
»WIR im Südharz« ist ein optisch und inhalt-
lich ansprechend produziertes Regionalma-
gazin für Sangerhausen, Artern, Bad Franken-
hausen, Heldrungen. 
Die Kombination aus fundiert recherchierten 
Berichten aus der Region, Sportnachrichten, 
Veranstaltungstipps sowie einem großen Rat-
geberteil schaff en eine hohe Leser-Blatt-Bin-
dung und eine hohe Nutzungsintensität des 
Magazins. 

Durch die 14-tägige kostenlose Verteilung 
der 41.000 Exemplare erreichen Sie alle Haus-
halte in den Wirtschaftsräumen Sangerhau-
sen, Artern, Bad Frankenhausen, sowie der 
Region die von Breitenstein bis Einsdorf und 
von Heldrungen bis Wippra reicht.

Unsere Themenvielfalt:

- Nachrichten aus der Region für die Region 
- großer Sportteil
- Veranstaltungskalender
- interessante Persönlichkeiten
- Ratgeber für Ernährung und Gesundheit
- Vorstellung neuer Autos mit eigenen Tests
- Reisespecials entführen den Leser in fremde 

Welten 
- Medientipps mit wichtigen Neuheiten
- Historisches aus unserer Region 
- Leserseite mit »Bürger kommen zu Wort«
- Rätselseite

Zielgruppe:

Durch die Themenvielfalt, das zeitgemäße Er-
scheinungsbild sowie das handliche Format 
erreichen Sie mit Ihrer Werbung eine Ziel-
gruppe von 10 - 99 Jahren.

Ihre Werbung bei »WIR im Südharz«:

Ein ausgeglichenes Verhältnis von jeweils 
50% redaktionellem Teil und Anzeigen sichert 
Ihnen eine hohe Aufmerksamkeit beim Leser. 
Komplette Werbeseiten mit mehreren Einzel-
anzeigen werden weitgehend vermieden. 

DAs ist
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>> Verlag
eckpunkt - Die Medienagentur OHG
Regierungsstr. 51
99084 Erfurt

Geschäftsführende Gesellschafter:
Axel Gräfenhain (verantwortlich)
Stefan Hoff mann

Tel.:  03 61 / 65 32 621
Fax:  03 61 / 65 32 622
Online: www.eckpunkt.de
E-Mail:  verlag@eckpunkt.de

>> Geschäftsstelle
Kylische Str. 54c
06526 Sangerhausen
Tel.:  0 34 64 / 27 00 41
Fax:  0 34 64 / 27 00 42
Online: www.wir-im-suedharz.de

>> Anzeigenberatung
Frau Gerlinde Erdmann
E-Mail:  anzeigen@wir-im-suedharz.de

>> Redaktion
Herr Axel Gräfenhain (verantwortlich)
E-Mail:  redaktion@wir-im-suedharz.de

>> Aufl age
41.000 Exemplare

>> Erscheinungsweise
14-tägig samstags,
Schieberecht bei Feiertagen

>> Anzeigenschluss
Dienstag, 12:00 Uhr

>> Verbreitung
kostenlos an alle erreichbaren Haushalte 
in Sangerhausen und »Altkreis« 
Sangerhausen und den Städten Artern und 
Bad Frankenhausen sowie Sonderverteilung
(siehe auch Seite 6)

>> Bankverbindung
Kontonr.:  358 205 534
Bankleitzahl: 820 200 86
Institut:  HypoVereinsbank
  Erfurt
Inhaber:  eckpunkt - 
  Die Medienagentur

>> Zahlungsbedingungen
Zahlbar innerhalb von 7 Tagen nach 
Rechnungserhalt, 
2% Skonto bei Bankeinzug
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Anzeigenpreise- & Formate

1/1 Seite
201 x 273 mm
>> 960,00 €

1/2 Seite hoch
98,5 x 273 mm
>> 520,00 €

1/2 Seite quer
201 x 140 mm
>> 520,00 €

1/3 Seite quer
201 x 91,5 mm
>> 360,00 €

1/4 Seite hoch
47,5 x 273 mm
>> 270,00 €

1/4 Seite quer
201 x 67,5 mm
>> 270,00 €

1/4 Seite eck
98,5 x 140 mm
>> 270,00 €

      1/1   1/2      1/2       1/3 1/4 1/4

1/4

1/6 Seite quer
201 x 43 mm
>> 180,00 €

1/6

1/6 Seite eck
98,5 x 91,5 mm
>> 180,00 €

1/6

1/6 Seite hoch
47,5 x 188 mm
>> 180,00 €

1/6

1/12 Seite hoch
47,5 x 91,5 mm
>> 85,00 €

1/12

1/12 Seite quer
98,5 x 43 mm
>>85,00 €

1/12

1/24 Seite quer
44,5 x 19 mm
>> 22,00 €

Stopper

1/8 Seite hoch
47,5 x 140 mm
>> 135,00 €

1/8

1/8 Seite quer
98,5 x 67,5 mm
>> 135,00 €

1/8

1/24 Seite hoch
47,5 x 43 mm
>> 45,00 €

1/24

1/24 Seite quer
98,5 x 19 mm
>> 45,00 €

1/24

Rätselseite
105 x 102,5 mm
>> 395,00 €

Rätsel

inkl.
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>> Heftformat
Halbes Linzer Format, 222 x 292 mm

>> Satzspiegel
201 mm x 273 mm
4 Spalten
1 Spalte: 47,5 mm
2 Spalten: 98,5 mm
3 Spalten: 150 mm
4 Spalten: 201 mm

>> Farbmodus
komplett 4-farbig C M Y K

>> Papier
60 g/m² aufgebessert ZD ISO 80

>> Umfang
12 - 24 Seiten

>> Dateiformate
eps, pdf, tif, jpg, fh9, ai
Sämtliche Schriften müssen in die Enddatei 
eingebettet in Kurven oder Zeichenwege 
konvertiert sein. Bitte wandeln Sie Corel 
Draw Dateien über die Export-Funktion in 
ai-Dateien um. Bei jpg-Dateien bitte die 
maximale Bildqualität wählen.

>> Datenversand
per E-Mail an daten@wir-im-suedharz.de
(Dateigröße max. 30 MB)
Bei größeren Dateien per Datenträger. 

>> Datenträger
CD, USB-Stick, DVD

>> Beilagen
Mindestmenge: 2.000 Stück
Höchstformat: 225 x 310 mm
Die Anlieferung muß spätestens am Mitt-
woch vor der Verteilung erfolgen - bitte 
sprechen Sie mit uns den Anlieferungsort ab.
Die Beilagen müssen maschinell zu verarbei-
ten sein und in gleichen Verpackungseinhei-
ten bis max. 500 Stück angeliefert werden.

RABATTSTAFFEL

4 Anzeigen  5%
8 Anzeigen  10%
15 Anzeigen  15%
30 Anzeigen  20%

Familienanzeigen, amtliche Bekannt-
machungen und eingetragene gemein-
nützige Vereine   50%

ZUSCHLÄGE

Titelseite   60%

BEILAGEN

pro 1.000 bis 20g  39,00 €
je weitere angefangene 10g 8,00 €  



Hohlstedt

MAGAZIN FÜR SANGERHAUSEN & KYFFHÄUSER
3. AUSGABE • 02. JAHRGANG • 06.03.2010
41.000 EXEMPLARE • www.wir-im-suedharz.de

Inhalt:
Headline
Seite ...
Headline
Seite ...

Headline
Seiten ...
Headline
Seite ...

ANZEIGE

SAUNALANDSCHAFT IN DER KYFF-
HÄUSER THERME WIEDER ERÖFFNET

Bad Frankenhausen. Nach einem 
dreiviertel Jahr des Umbaus wurde 
am vergangenen Freitag die Sauna-
landschaft der Kyffhäuser Therme in 
Bad Frankenhausen wieder eröffnet.
Neu sind ein Panorama Ruheraum, 
der dem Besucher beim relaxen 
zwischen den Aufgüssen, einen gran-
diosen Blick über den schön gestal-
teten Saunagarten auf die Oberstadt 
gestattet. In der erweiterten Sauna-
bar werden jetzt von einem jungen 
gastronomischem Team neben dem 

bisherigen Getränkeangebot Kaffee-
spezialitäten aller Art, frisches Obst, 
knackige Salate und leichte gesunde 
Gerichte angeboten. Auch ein frisch 
gezapftes Bier fehlt nicht. 
Ein weiteres Highlight stellt zweifels-
frei der Eisbrunnen mit Crasheis dar. 
Die Sauna ist von Montag – Freitag 
von 10 – 22 Uhr und Samstag, Sonn-
tag von 9 – 22 Uhr geöffnet.  An jedem 
1. Samstag im Monat ist Mitternachts-
sauna von 19 – 24 Uhr. Zu dieser Zeit 
ist das gesamte Bad textilfrei. 

ANZEIGEN

BAUER

POSCHMANN

WAHLANZEIGE

Verteilungsgebiet
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AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. 	 »Anzeigenauftrag« im Sinne der nachfolgenden All-
gemeinen Geschäftbedingungen ist der Vertrag über 
die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen 
eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten 
in einer Druckschrift zum Zwecke der Verbreitung.

2. 	 Anzeigenaufträge sind im Zweifel zur Veröffentli-
chung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluß 
abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das 
Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so 
ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen 
der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste 
Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist 
abgerufen und veröffentlicht wird.

3. 	 Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, 
innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 
genannten Frist auch über die im Auftrag genannte 
Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. 	 Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der 
Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, 
unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den 
Unterschied zwischen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass 
dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn 
die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobe-
reich des Verlages beruht.

5. 	 Die Aufnahme von Anzeigen und Fremdbeilagen in 
bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder 
an bestimmten Plätzen der Druckschrift erfolgt dann, 
wenn der Auftraggeber erklärt hat, dass die Anzeige 
oder Fremdbeilage in bestimmten Nummern, be-
stimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der 
Druckschrift erscheinen soll und dies vom Verlag
schriftlich bestätigt worden ist.

6. 	 Anzeigen, die auf Grund ihrer redaktionellen Gestal-
tung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als 
solche vom Verlag mit dem Wort »Anzeige« deutlich 
kenntlich gemacht.

7. 	 Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch 
einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und 
Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft 
oder der technischen Form nach einheitlichen, 
sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages 
abzulehnen, wenn deren Inhalt nach pflichtgemä-
ßem Ermessen des Verlages gegen Gesetze oder 

behördliche Bestimmungen oder die guten Sitten 
verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag 
unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei 
Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern 
aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den 
Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage 
und dessen Billigung bindend. Beilagen, die durch 
Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck 
eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwe-
cken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht 
angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird 
dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

8. 	 Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und 
einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen, 
Beikleber etc. ist der Auftraggeber verantwortlich. 
Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel 
übliche Druckqualität im Rahmen der durch die 
Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. 

9. 	 Der Verlag kann eine Alleinverteilung und Sortiments-
ausschluss nicht zusichern. Bei nicht einwandfrei 
gleichen Verpackungseinheiten (250, 300, max. 
500 Stück je Einheit) kann keine Gewähr für eine 
ordnungsgemäße Verteilung übernommen werden. 
Dies gilt ebenfalls für beschädigt angelieferte Pro-
spekte. Beilagen müssen so beschaffen sein, dass sie 
maschinell verarbeitet werden können. Der Verlag 
behält sich die Ablehnung oder Höherberechnung 
des Auftrages vor, wenn Beilagen für zwei oder mehr 	

	 Firmen werben.
10. 	Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unle-

serlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminde-
rung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur 
in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige be-
einträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür 
gestellte angemessene Nachfrist verstreichen oder 
ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat 
der Auftraggeber ein Rücktrittsrecht. Schadenser-
satzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, 
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter 
Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragser-
teilung – ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche 
aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind 
beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens 
und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage 
zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und 

grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzli-
chen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine 
Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens 
zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im 
kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag 
darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit 
von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist 
gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahr-
lässigkeit auf den voraussehbaren Schaden bis zur 
Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. 
Reklamationen des Auftraggebers müssen – außer 
bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von 
vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg 
geltend gemacht werden.

11. 	Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch 
geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung 
für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. 
Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die 
ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeab-
zuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

12. 	Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, 
so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche 
Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

13. 	Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, 
wird die Rechnung sofort, möglichst aber vierzehn 
Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. 
Die Rechnung ist sofort rein netto zu bezahlen, sofern 
nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder 
Vorauszahlung vereinbart ist.

14. 	Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen 
sowie die Einziehungskosten berechnet. Dem 
Auf-traggeber bleibt jedoch der Nachweis eines we-
sentlich geringeren Schadens vorbehalten. Der Verlag 
kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des 
laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen 
und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlan-
gen. Bei Vorliegen eines begründeten Zweifels an der 
Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag
berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzei-
genabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen 
ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes 
Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und 
von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträ-
ge abhängig zu machen.

15. 	Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch 
einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des 
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Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Be-
legseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. 
Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt 
an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung 
des Verlages über die Veröffentlichung und Verbrei-
tung der Anzeige.

16. 	Kosten für die Anfertigung nicht als druckfähige 
Offsetfilme ausgelieferter Vorlagen und Zeichnungen 
sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu 
vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich 
vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu 
tragen.

17. 	Aus einer Auflagenminderung kann bei einem 
Abschluss über mehrere Anzeigen kein Anspruch auf 
Preisminderung hergeleitet werden.

18. 	Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforde-
rung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht 
zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf 
des Auftrages.

19. 	Erfüllungsort ist Sitz des Verlages. Im Geschäfts-
verkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichem 
Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz 
des Verlages. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Auf-
enthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, 
im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder 
hat der Auftraggeber nach Vertragsabschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem
Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichts-
stand der Sitz des Verlages vereinbart.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

a) 	 Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung 
der Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt 
an, haftet jedoch nicht, wenn er vom Auftraggeber 
irregeführt oder getäuscht wird. Durch Erteilung eines 
Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Inserent, die 
Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, 
die sich auf tatsächliche Behauptungen der veröffent-
lichten Anzeigen bezieht, zu tragen, und zwar nach 
Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs.

b) 	 Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für den 
Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Inser-
tion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterla-
gen. Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von 

Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen aus der 
Ausführung des Auftrages, auch wenn er nicht recht-
zeitig sistiert wurde, gegen der Verlag erwachsen. Der 
Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen 
daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter
beeinträchtigt werden. Erscheinen nicht rechtzeitig 
sistierte Anzeigen, so stehen auch dem Auftraggeber 
daraus keine Ansprüche gegen den Verlag zu. Der 
Auftraggeber hält den Verlag auch von allen Ansprü-
chen aus Verstößen gegen das Urheberrecht frei.

c) 	 Abbestellungen müssen schriftlich erfolgen. Bei 
Abbestellungen einer Anzeige kann der Verlag die 
entstandenen Satzkosten berechnen.

d) 	 Fälle höherer Gewalt wie auch vom Verlag unverschul-
dete Arbeitskampfmaßnahmen entbinden den Verlag 
von der Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträgen 
und Leistung von Schadensersatz.

e) 	 Bei fernmündlichen Anzeigen, Termin- und Ausga-
benänderungen, Textkorrekturen und Abbestellungen 
übernimmt der Verlag für Übermittlungsfehler keine 
Haftung.

f ) 	 Ansprüche bei fehlerhaften Wiederholungsanzeigen 
sind dann ausgeschlossen, wenn der Werbungtrei-
bende die Möglichkeit hatte, vor Drucklegung der 
nächstfolgenden Anzeige auf den Fehler hinzuwei-
sen. Der Vergütungsanspruch des Verlages bleibt 
unberührt.

g) 	 Der Werbungtreibende hat rückwirkend Anspruch 
auf den seiner tatsächlichen Abnahme von Anzeigen 
innerhalb Jahresfrist entsprechenden Nachlass, wenn 
er zu Beginn der Frist einen Auftrag abgeschlossen 
hat, der aufgrund der Preisliste zu einem Nachlass von 
vornherein berechtigt. Der Anspruch auf rückwirken-
den Nachlass erlischt, wenn er nicht innerhalb eines
Monats nach Ablauf der Jahresfrist geltend gemacht 
wird.

h) 	 Das Stornieren von Anzeigenschaltungen ist nur 
durch schriftliche Mitteilung an den Verlag möglich. 
Diese Mitteilung muss spätestens zwei Wochen vor 
dem Anzeigenschluss der jeweiligen Ausgabe ein-
treffen. Spätere Stornos sind nicht mehr möglich. Für 
stornierte Anzeigen wird eine Stornogebühr in Höhe
von 35 % des Anzeigenpreises fällig. Außerdem 
werden die Abschlussrabatte gemäß der Preisliste auf 
die tatsächliche Abnahmemenge reduziert und für 
alle weiteren Anzeigen im Rahmen dieses Abschlus-

ses zugrunde gelegt. Für die bereits abgerechneten 
Anzeigen des Abschlusses wird der zuviel gewährte 
Rabatt vom Verlag nachbelastet.

i) 	 Der Verlag behält sich das Recht vor, für Anzeigen 
in Verlagsbeilagen, Sonderveröffentlichungen und 
Kollektiven Sonderpreise festzulegen. Er behält sich 
ferner das Recht vor, die Berichtigung (Gutschriften, 
Nachberechnungen) fehlerhafter Auftragsabrechnun-
gen innerhalb von sechs Monaten nach Rechnungs-
stellung vorzunehmen.

j) 	 Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind 
verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und 
Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die 
Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag ge-
währte Mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber 
weder ganz noch teilweise weitergegeben werden.

k) 	 Persönliche Haftung des Vertreters eines Auftrag-
gebers: Ist der Auftraggeber eine juristische Person, 
ein im übrigen beschränkt Haftender (z.B. GmbH), so 
haftet gegenüber dem Verlag der für diesen Auftrag-
geber Zeichnende persönlich wie ein Bürge, der auf 
die Einrede der Vorausklage verzichtet hat.

l) 	 Datenschutz: Gemäß § 26 Bundesdatenschutzge-
setz weisen wir darauf hin, dass im Rahmen der 
Geschäftsbeziehungen die erforderlichen Kunden- 
und Lieferantendaten mit Hilfe der elektronischen 
Datenverarbeitung gespeichert werden.

m) 	Für die Rechtzeitigkeit der Anlieferung und die 
Richtigkeit des Inhalts digitaler Druckunterlagen 
haftet der Auftraggeber. Der Verlag hat gegenüber 
dem Auftraggeber Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
zu vertreten. Der Auftraggeber versichert, über 
sämtliche Rechte zu verfügen, die für die Verbreitung 
der überlassenen Dateien, deren Textinhalt, Bildele-
mente, Fotos und Schrifttypen benötigt werden. Dies 
gilt insbesondere für alle Urheber- und sonstigen 
Schutzrechte. Der Auftraggeber stellt den Verlag 
von allen Ansprüchen, einschließlich der Kosten der 
Rechtsverteidigung frei, welche Dritte wegen der 
Verletzung dieser Bestimmungen geltend machen. 
Der Auftraggeber hat das Recht, vor jeder Veröffent-
lichung einen Kontrollausdruck zur Überprüfung 
der inhaltlichen Richtigkeit zu verlangen. Macht er 
hiervon keinen Gebrauch, so gilt seine Zustimmung 
zur Art und Weise der Veröffentlichung als erteilt.

eckpunkt Die Medienagentur OHG | Regierungsstraße 51 | 99087 Erfurt  •  Telefon: 0361-65 32 620 | Telefax: 0361-65 32 622  •  E-Mail: verlag@eckpunkt.de  •  Internet: www.eckpunkt.de
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